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Textliche Festsetzungen:  

1. In allen Hausgruppen des WR-II-Gebietes sind jeweils an zwei Stellen die Häuser um mindestens 2 m zu 
versetzen. 

Kennzeichnung: 

Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen wurde oberflächennaher Bergbau betrieben. 
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